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HANDELSRESTRIKTIONEN beim 3-LandEXPORT - AUSWIRKUNGEN

Bereits durch Auftreten eines MKS Falls an der AT Grenze (Schutzzone in AT) >> 
MASSIVE AUSWIRKUNGEN auf (internationalen) HANDEL mit tierischen Produkten
und dem damit verbundenen AUFWAND:

• MARKTSPERREN DURCH DRITTLÄNDER

• ERHEBUNG DER WARENMENGEN/-STRÖME

• INFORMATIONSBEREITSTELLUNG und – ständiger AUSTAUSCH

2MKS 3L-Export update                                                                                  Stand 25.04.25
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MARKTSPERREN DURCH DRITTLÄNDER (1)
• Japan* und VK** ab 27.03.25 (AT) 

• USA* rückwirkend (!) ab 24.02.25 (AT)
• CAN rückwirkend (!) ab 25.02.25 (AT)

• BIH ab 28.03.25 (für BL NÖ + BGLD)
• Andere folgen…

… Serbien* (auf Grundlage eines Orders vom 21.01.2025) ??? 

→ in Abklärung!

* DOKUMENTATION/**FRAGEBOGEN übermittelt!
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MARKTSPERREN DURCH DRITTLÄNDER (2)

• JAPAN (27.03.2025)  GESPERRT sind:
− Rind- und Schweinefleisch und -erzeugnisse
− tierische Produkte, die aus anderen Ländern stammen und in Österreich 

weiterverarbeitet werden

− Petfood, Rohmilch und unverarbeitete Milchprodukte
− einschließlich der hitzebehandelten Produkte und

• 18.04.2025: Lösung – Einfuhr erlaubt für (v.a.) Fleischprodukte, die:

− vor dem 26.3.2025 für den Export nach Japan verladen wurden UND deren

− Schlachtung, Verarbeitung und Verpackung vor dem 3.3.2025 abgeschlossen wurden

https://www.maff.go.jp/aqs/english/news/third-free.html

MKS 3L-Export update                                                                                  Stand 25.04.25 4



sozialministerium.gv.at

MARKTSPERREN DURCH DRITTLÄNDER (3)

JAPAN (27.03.2025) : ERLAUBT sind Milchprodukte, die einer Hitzebehandlung 
unterzogen wurden
• Zertifikat für Milchprodukte „for other than listed countries“
− derzeit in Verhandlung

• Zertifikat für Milchprodukte „for listed countries“ gilt Nicht für 
− „intended for cloven-hoofed-animalsconsumption“
− „to be determined (likely to use for cloven-hoofed-animalsconsumption)“
 Auswahlkästchen wurden GESPERRT
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MARKTSPERREN DURCH DRITTLÄNDER (4)

• VK (27.03.205)  GESPERRT sind:

− Lebendtiere sowie deren Vermehrungsmaterialien

− frisches Fleisch

− Fleischprodukte, Milch und Milchprodukte (sowie Kolostrum), welche nicht 
einer spezifischen Behandlung unterzogen wurden

− bestimmte tierische Nebenprodukte

− Heu und Stroh
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MARKTSPERREN DURCH DRITTLÄNDER (5)
• USA (24.02.2025) GESPERRT sind:
− Lebendtiere bzw. deren Vermehrungsmaterialien
− unverarbeitete tierische Produkte und Nebenprodukte
 ERLAUBT sind verarbeitete tierische Produkte und Nebenprodukte, die 

gemäß spezifischer APHIS Anforderungen behandelt wurden

• KANADA (mit 25.02.2025!!) GESPERRT sind:
− Lebendtiere bzw. deren Vermehrungsmaterialien
− unverarbeitete (bzw. teilweise nicht-erhitzte) tierische Produkte und 

Nebenprodukte
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MARKTSPERREN DURCH DRITTLÄNDER (6)
KANADA – AUSNAHMEBESTIMMUNGEN FÜR BETROFFENE PRODUKTE: KANADA:

• (1) Export von betroffenen tierischen Produkten und TNP ist zulässig, sofern die 
amtliche Exportbescheinigung vor dem/am 24. Februar 2025 ausgestellt wurde 
(nachweislich durch das Datum der Zertifikatsausstellung sowie der amtlichen 
Signatur)

• (2) Export von betroffenen tierischen Produkten und TNP, 
deren (österreichische!) Rohware vor dem 25. Februar 2025 
gewonnen (geschlachtet bzw. gemolken) wurde, ist zulässig, sofern dies durch 
ein von der zuständigen Lokalbehörde ausgestelltes oder vom Exportbetrieb 
bereitgestelltes und zu validierendeszusätzliches Dokument amtstierärztlich 
bestätigt werden kann
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MARKTSPERREN DURCH DRITTLÄNDER (7)
KANADA – VON EXPORTSPERRE AUSGENOMMENE PRODUKTE:

• Käse aus pasteurisierter Milch

• hitzebehandelte Milch bzw. Milcherzeugnisse (UHT oder zweimalige HTST 
Behandlung): amtstierärztliche Bestätigung der Hitzebehandlung sowie der 
Attestierung in amtlicher Exportbescheinigung (Handelszertifikat, in Englisch od. 
Französisch) erforderlich

• hitzebehandelte Fleischerzeugnisse (70°C für mind. 30 Min.; Fo-Wert mind. 3): 
amtstierärztliche Bestätigung der Hitzebehandlung in der amtlichen 
Exportbescheinigung (bilateral akkordiertes Veterinärzertifikat) erforderlich
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MARKTSPERREN DURCH DRITTLÄNDER (8)

• BOSNIEN-HERZEGOWINA (28.03.2025) GESPERRT (NUR AUS NÖ und BGLD!) sind:
− nicht nur Import, sondern auch der Transit durch BIH betroffen
− Lebendtiere bzw. deren Vermehrungsmaterialien
− Lebensmittel und tierische Nebenprodukte, die von Haus- und Wildhuftieren (MKS empfängliche 

Arten) stammen 

 ERLAUBT sind 
− Fleischprodukte mit definierter Hitzebehandlung bzw. definierten Reifeparametern
− Milchprodukte mit definierter Hitzebehandlung
− bestimmte tierische Nebenprodukte: Rohhäute/Fett/Gelatine/Wolle/Därme/Trophäen mit 

definierten Behandlungsanforderungen sowie chemisch vollständig verarbeitete Produkte
− „extrudiertes“ Heimtierfutter
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Erhebung der Warenmengen/-ströme
• Nachfrage im Wege aller Wirtschaftsvertreter 

• Warenströme hinsichtlich der (erheblichen) Warenmengen, die zur Zeit (= teils seit 70 Tagen 
zB. nach Asien) am Weg in ein Drittland sind

• Was ist derzeit unterwegs, wieviel davon und wohin? 

• Mit zZ. Insgesamt 34 (5M/2HT/23Fl/4Leerm.) >> sehr bescheidene Rückmeldungen…!

− Verschifft, Betriebslager, anstehende Exporte, geplante Exporte in nächsten 3 Wochen

• derzeitige Empfehlung bis deutliche Darstellung der Lage: geplante Drittlandexporte 
(nächste Tage) verschieben!

• Ergebnisse erleichtern Nachforschung, Nacharbeit, Clearance und Argumentation (zeitliche 
Einengung für Ware am Weg)
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INFORMATIONSBEREITSTELLUNG und – ständiger AUSTAUSCH
• Auf Nachfrage > Aufbereitung und Beantwortung von Drittland- FRAGEBÖGEN: 

(UK, USA): aktives und passives Monitoring, Rückverfolgbarkeit, 
Verbringungsbeschränkungen, Diagnostik – daher auch

• Ständiger Informationsaustausch mit Drittland-Behörden sowie 
• Informationsaustausch mit internationalen Behörden u. Organisationen (EK, 

WOAH)
• laufende Informationsbereitstellung via KVG Homepage
• laufender Austausch mit Exporteuren und Wirtschaftsvertretern
• Wöchentliche (und bei Bedarf) Online-Informationsveranstaltungund Austausch

für/mit Wirtschaftstreibende/n
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AL Mag. Andreas WUNSCH
BVZert, III/B/12
export@gesundheitsministerium.gv.at

MKS – allgemeine KVG Info
https://www.verbrauchergesundheit.gv.at/tiere/

krankheiten/mks.html

mailto:export@gesundheitsministerium.gv.at
https://www.verbrauchergesundheit.gv.at/tiere/krankheiten/mks.html
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